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Informationen zur Ausübung von Nebentätigkeiten durch Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter des Landes Hessen 

 

1. Rechtsgrundlagen bei Beamtinnen und Beamten 

a) Grundrechtliche Aspekte 

Die grundrechtlichen Aspekte des Nebentätigkeitsrechts sind bei der Prüfung von bean-

tragten oder angezeigten Nebentätigkeiten von Beamtinnen und Beamten stets in die Er-

wägungen zur jeweiligen Einzelfallentscheidung einzubeziehen. Nach der Rechtspre-

chung des Bundesverwaltungsgerichts (siehe z. B. Urteil vom 26.06.1980, 2 C37/78, ju-

ris, Rn. 22) schließt das Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit (Art. 2 Abs. 1 

GG) auch für Beamtinnen und Beamte das Recht auf entgeltliche Verwertung der eige-

nen Arbeitskraft ein. Eine Einschränkung erfährt dieses Grundrecht durch die verfas-

sungsmäßige Ordnung, zu der für die Dienstverhältnisse der Beamtinnen und Beamten 

die durch Art. 33 Abs. 5 GG gebotene Beachtung der hergebrachten Grundsätze des Be-

rufsbeamtentums gehört. Beamtinnen und Beamte müssen daher die Einschränkungen 

hinnehmen, die sich aus Art. 33 Abs. 5 GG ergeben und der Sicherung der konkret-ge-

genwärtigen Dienstleistungspflicht dienen. Diese Einschränkungen werden im Nebentä-

tigkeitsrecht geregelt, das einen angemessenen Ausgleich der Verfassungsnormen des 

Art. 2 Abs. 1 GG und Art. 33 Abs. 5 GG bezweckt und das individuelle Grundrecht der 

einzelnen Beamtin oder des einzelnen Beamten aus Art. 2 Abs. 1 GG nicht weiter ein-

schränken soll, als es die Rücksichtnahme auf dienstliche Interessen erfordert. Daher 

sind die besonderen Umstände des Einzelfalls bei der Prüfung einer beantragten oder 

angezeigten Nebentätigkeit stets zu berücksichtigen. 

 

Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamten sowie früheren Beamtinnen bzw. Be-

amten mit Versorgungsbezügen oder mit Anspruch auf Altersgeld steht es grundsätzlich 

frei, ihre Arbeitskraft zu verwerten. Stellt die Beschäftigung im Ruhestand eine Berufs-

ausübung dar, ist sie durch Art. 12 Abs. 1 GG (ansonsten Art. 2 Abs. 1 GG) und ggf. 

durch die Wissenschafts- bzw. Kunstfreiheit nach Art. 5 Abs. 3 GG geschützt. 

Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamte sowie frühere Beamtinnen bzw. Beam-

ten mit Versorgungsbezügen oder mit Anspruch auf Altersgeld müssen, anders als aktive 

Beamtinnen und Beamte, keine Rücksicht mehr auf die Erfordernisse der Dienstaus-

übung nehmen. Daher ist in Bezug auf eine nachamtliche Erwerbstätigkeit oder sonstige 
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Beschäftigung Prüfungsmaßstab allein der Erhalt des Vertrauens in die Integrität des Be-

rufsbeamtentums. Eine solche Tätigkeit ist dem entsprechend zu untersagen, wenn dies 

notwendig ist, um das Vertrauen in die Integrität des Berufsbeamtentums zu erhalten. 

Dies ist anzunehmen, wenn die Tätigkeit nachteilige Rückschlüsse auf die frühere Amts-

führung zulässt. Es genügt die Besorgnis der Interessenbeeinträchtigung. 

 

b) Rechtsvorschriften 

Die Ausübung von Nebentätigkeiten durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landes 

Hessen wird durch eine Vielzahl von Rechtsvorschriften geregelt. 

 

Für Beamtinnen und Beamte sind in Hessen insbesondere folgende rechtlichen Bestim-

mungen maßgeblich: 

 

 §§ 40, 41 des Beamtenstatusgesetzes (BeamtStG) vom 17.06.2008 (BGBl. I S. 

1010), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.12.2023 (BGBl. I S. 389) 

 

 §§ 71 bis 79 des Hessischen Beamtengesetzes (HBG) vom 27.05.2013 (GVBl. S. 

218, 508), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.11.2024 (GVBl. 2024 Nr. 65) 

 

 Verordnung über die Nebentätigkeit der hessischen Beamtinnen und Beamten 

(Hessische Nebentätigkeitsverordnung - HNV) vom 31.05.2015 (GVBl. I S. 234) 

 

 Nutzungsentgelt für die Inanspruchnahme von Personal, Einrichtungen und Mate-

rial des Landes aus Anlass einer Nebentätigkeit (Gemeinsamer Runderlass vom 

11.12.2018, StAnz. S. 1541) 

 

 Entschädigung von Behörden und Behördenbediensteten bei gerichtlicher Sach-

verständigentätigkeit (Gemeinsamer Runderlass vom 19.11.2020, StAnz. S. 1318) 

 

 Nebenamtlicher Unterricht zur Aus- und Fortbildung der im öffentlichen Dienst täti-

gen Personen (Erlass des HMdIS vom 14.10.2019, StAnz. 2019, S. 1042) 

 

http://www.rv.hessenrecht.hessen.de/jportal/portal/t/1dzv/page/bshesprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=153&fromdoctodoc=yes&doc.id=VB-HE-GVBl2015158&doc.part=D&doc.price=0.0#focuspoint
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 Zustellung durch Justizbedienstete in Nebentätigkeit (Runderlass des HMdJ vom 

07.10.2021, JMBl. 2021 S. 292) 

 
Der Erlass „Nebentätigkeit der Vertrauensleute von Selbsthilfeeinrichtungen“ vom 

17.12.2015 (StAnz. 2016, S. 3) ist Ende 2020 im Wege der Erlassbereinigung außer 

Kraft getreten und wird jetzt in Form von Hinweisen unter Nr. 11 dieses Infoblatts weiter-

geführt. 

 

2. Rechtsgrundlagen bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 

Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer finden nach § 3 Abs. 4 des Tarifvertrags für 

den öffentlichen Dienst des Landes Hessen (TV-H) und nach § 3 Absatz 4 des Tarifver-

trags zur Regelung der Arbeitsbedingungen von Beschäftigten in forstwirtschaftlichen 

Verwaltungen, Einrichtungen und Betrieben des Landes Hessen (TV-Forst Hessen) die 

beamtenrechtlichen Vorschriften unter Beachtung der Besonderheiten des Arbeitsverhält-

nisses sinngemäß Anwendung. Deshalb finden insbesondere die Bestimmungen zur Ab-

führungspflicht für Vergütungen aus Nebentätigkeiten im öffentlichen Dienst, die für die 

Beamtinnen und Beamten des Landes gelten, entsprechende Anwendung für die Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmer. 

Gleichwohl ist zu berücksichtigen, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihre Ar-

beitskraft wesentlich freier verwerten dürfen als die Beamtinnen und Beamten. Die Aus-

übung eines Zweitberufs beispielsweise, die Beamtinnen und Beamten grundsätzlich zu 

verwehren ist, stellt bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern für sich genommen noch 

keinen Versagungsgrund dar.  

 

Für die Nebentätigkeiten von Beschäftigten an Hochschulen und Forschungseinrichtun-

gen sowie Ärztinnen und Ärzten finden tarifvertragliche Sonderregelungen (§§ 40 Nr. 2, 

41 Nr. 3, 42 Nr. 2 TV-H) bzw. der § 3 des Tarifvertrags für die Ärztinnen und Ärzte an den 

hessischen Universitätskliniken (TV-Ärzte Hessen) Anwendung. 

 

3. Begriffe 

a) Nebentätigkeit ist die Wahrnehmung eines Nebenamts oder die Ausübung einer Ne-

benbeschäftigung, vgl. § 71 Abs. 1 HBG. 
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b) Nebenamt ist ein nicht zu einem Hauptamt gehörender Kreis von Aufgaben, der auf-

grund eines öffentlich-rechtlichen Dienst- oder Amtsverhältnisses wahrgenommen wird, 

vgl. § 71 Abs. 2 HBG. 

 

c) Nebenbeschäftigung ist jede sonstige, nicht zu einem Hauptamt gehörende Tätigkeit 

innerhalb oder außerhalb des öffentlichen Dienstes, vgl. § 71 Abs. 3 HBG. 

 

d) Als Nebentätigkeit gilt nicht die Wahrnehmung öffentlicher Ehrenämter sowie einer un-

entgeltlichen Vormundschaft, Betreuung oder Pflegschaft einer oder eines Angehörigen; 

ihre Übernahme ist vor Aufnahme lediglich schriftlich oder elektronisch mitzuteilen, vgl. 

§ 71 Abs. 4 Satz 1 und 4 HBG. 

 

4. Verpflichtung zur Übernahme einer Nebentätigkeit 

§ 72 Abs. 1 HBG enthält eine Verpflichtung zur Übernahme von Nebentätigkeiten inner-

halb des öffentlichen Dienstes. Auf Verlangen der obersten Dienstbehörde oder der von 

ihr bestimmten Behörde sind Beamtinnen oder Beamte verpflichtet, eine Nebentätigkeit 

im öffentlichen Dienst zu übernehmen oder fortzuführen, die ihrer Vorbildung oder Be-

rufsausbildung entspricht und sie nicht über Gebühr in Anspruch nimmt. 

Öffentlicher Dienst ist dabei jede Tätigkeit für den Bund, ein Land, eine Körperschaft, An-

stalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts oder deren Verbände sowie jede durch 

Rechtsverordnung einer Tätigkeit im öffentlichen Dienst gleichgestellte Tätigkeit, vgl. § 72 

Abs. 3 HBG, § 2 HNV. 

Gemäß § 72 Abs. 2 HBG wird für eine Nebentätigkeit im öffentlichen Dienst grundsätzlich 

keine Vergütung (= Gegenleistung in Geld oder geldwerten Vorteilen, vgl. § 71 Abs. 5 

HBG) gewährt. Von diesem Grundsatz können für bestimmte Nebentätigkeiten, z. B. 

Lehrtätigkeit, Teilnahme an Prüfungen, nebenamtliche richterliche Tätigkeit, Ausnahmen 

zugelassen werden. 

Eine Vergütung darf nicht gewährt werden, wenn die Beamtin oder der Beamte für die 

Nebentätigkeit entsprechend entlastet wird. 

 

5. Genehmigungspflichtige Nebentätigkeiten 

Genehmigungspflichtig sind alle in § 73 Abs. 1 HBG aufgeführten Nebentätigkeiten, so-

weit nicht nach § 72 HBG eine Verpflichtung zu deren Übernahme besteht: 
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 die Übernahme eines Nebenamts, einer Testamentsvollstreckung, einer entgeltli-

chen sowie einer nicht für Angehörige wahrzunehmenden unentgeltlichen Vor-

mundschaft, Betreuung oder Pflegschaft 

 

 entgeltliche Nebenbeschäftigungen, insbesondere in einem Schieds- oder Preis-

gericht, die Erstattung von Gutachten, die Übernahme von Forschungsaufträgen, 

von Aufträgen zu Entwicklungsarbeiten, die Erstellung von statischen Berechnun-

gen, die Übernahme der Oberleitung bei Bauten und der Bauführung und von Ent-

wurfsaufträgen sowie von Aufträgen zu Befundberichten 

 

 gewerbliche oder freiberufliche Tätigkeiten sowie die Mitarbeit in einem Gewerbe-

betrieb oder einem freien Beruf 

 

 der Eintritt in den Vorstand, den Aufsichtsrat, den Verwaltungsrat, einen Beirat o-

der in eine sonstige Einrichtung einer Gesellschaft, einer Genossenschaft oder ei-

nes in einer anderen Rechtsform betriebenen Unternehmens sowie zur Über-

nahme einer Treuhänderschaft, außer unentgeltliche Tätigkeiten in Organen von 

Genossenschaften und von gemeinnützigen Einrichtungen 

 

6. Anzeigepflichtige Nebentätigkeiten 

Die Anzeigepflicht für Nebentätigkeiten ergibt sich aus §§ 73 Abs. 4, 79 Satz 2 Nr. 1 HBG 

i. V. m. § 7 HNV, § 74 Abs. 2 HBG, § 41 BeamtStG i. V. m. § 78 HBG. Danach sind an-

zeigepflichtige Nebentätigkeiten: 

 

 Nebentätigkeiten von geringem Umfang, d. h. solche, die gemäß § 7 HNV außer-

halb der Dienstzeit ausgeübt werden, keinen gesetzlichen Versagungsgrund erfül-

len und bei denen die Bruttovergütung insgesamt maximal 1.230 Euro im Kalen-

derjahr beträgt 

 

 schriftstellerische, wissenschaftliche, künstlerische oder Vortragstätigkeiten sowie 

die Erteilung von Unterricht zur Aus- und Fortbildung der im öffentlichen Dienst tä-

tigen Personen gegen Entgelt bzw. geldwerten Vorteil 
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 mit Lehr- oder Forschungsaufgaben zusammenhängende selbstständige Gut-

achtertätigkeiten der Lehrkräfte der Hochschulen des Landes und der Beamtinnen 

und Beamten der anderen wissenschaftlichen Institute und Anstalten gegen Ent-

gelt bzw. geldwerten Vorteil 

 

 Tätigkeiten zur Wahrung von Berufsinteressen in Selbsthilfeeinrichtungen der Be-

amtinnen und Beamten gegen Entgelt bzw. geldwerten Vorteil 

 

 bei Ruhestandbeamtinnen und Ruhestandsbeamten oder früheren Beamtinnen 

und Beamten mit Versorgungsbezügen, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums 

nach Beendigung des Beamtenverhältnisses außerhalb des öffentlichen Dienstes 

die Ausübung einer Erwerbstätigkeit oder sonstigen Beschäftigung aufnehmen, 

die mit der dienstlichen Tätigkeit in den letzten fünf Jahren vor Beendigung des 

Beamtenverhältnisses im Zusammenhang steht und durch die dienstliche Interes-

sen beeinträchtigt werden können 

 

Alle anderen nicht unter die Nrn. 5 und 6 dieses Informationstextes fallenden Nebentätig-

keiten sind nicht genehmigungs- oder anzeigepflichtig, d. h. der Dienstherr ist in keiner 

Form zu beteiligen. 

 

7. Verfahrens- und/ oder Formvorschriften 

Sowohl der Antrag auf Genehmigung als auch die Genehmigung einer Nebentätigkeit 

nach § 73 HBG haben vor Aufnahme bzw. Übernahme der Tätigkeit schriftlich zu erfol-

gen (vgl. § 75 Abs. 1 Satz 1 HBG). Dies gilt auch, wenn eine Nebentätigkeit bereits aus-

geübt worden ist und ein neues Genehmigungsverfahren lediglich aufgrund der Fortset-

zung erforderlich ist. Anzeigen können schriftlich oder elektronisch erfolgen. Im Rahmen 

der Anzeige sind die erforderlichen Angaben zu machen bzw. bei Antrag auf Genehmi-

gung sind Nachweise zu erbringen, insbesondere über Art und Umfang der Nebentätig-

keit sowie die Höhe der Entgelte bzw. geldwerten Vorteile. Sofern zum Zeitpunkt der An-

zeige bzw. Antragstellung konkrete Angaben noch nicht gemacht werden können, sind 

ungefähre zu machen und später zu konkretisieren. Jede Änderung ist unverzüglich und 

ohne Aufforderung schriftlich oder elektronisch anzuzeigen, vgl. § 75 Abs. 1 Satz 2, 2. 

Halbs. HBG. 
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8. Gültigkeitsdauer der Nebentätigkeitsgenehmigung 

Gemäß § 73 Abs. 3 Satz 1 HBG ist die Nebentätigkeitsdauer auf längstens fünf Jahre zu 

befristen. Die Genehmigung kann auch auf einen kürzeren Zeitraum befristet werden. 

Der Lauf der Frist beginnt an dem im Antrag bestimmten Datum; ansonsten an dem Tag, 

der auf die Bekanntgabe der Genehmigungserteilung folgt. 

 

9. Versagungsgründe 

Die Genehmigung einer Nebentätigkeit ist gemäß § 73 Abs. 2 HBG zu versagen, wenn 

die Gefahr besteht, dass durch die Ausübung dienstliche Interessen beeinträchtigt wer-

den. Dadurch soll verhindert werden, dass sich die Beamtin oder der Beamte mit der be-

antragten Nebentätigkeit allmählich einen Zweitberuf aufbaut. Ein solcher Versagungs-

grund liegt insbesondere vor, wenn die Nebentätigkeit 

 

 nach Art und Umfang die Arbeitskraft so stark in Anspruch nimmt, dass die ord-

nungsgemäße Erfüllung der dienstlichen Pflichten behindert werden kann. 

Diese Voraussetzung gilt in der Regel als erfüllt, wenn die zeitliche Beanspru-

chung durch eine oder mehrere genehmigungs- und anzeigepflichtige Nebentätig-

keit/en in der Woche acht Stunden überschreitet.  

 

 die Beamtin oder den Beamten in einen Widerstreit mit den dienstlichen Pflichten 

bringen kann 

 

 in einer Angelegenheit ausgeübt wird, in der die Behörde, der die Beamtin oder 

der Beamte angehört, tätig wird oder tätig werden kann 

 

 die Unparteilichkeit oder Unbefangenheit beeinflussen kann 

 

 zu einer wesentlichen Einschränkung der künftigen dienstlichen Verwendbarkeit 

führen kann 

 

 dem Ansehen der öffentlichen Verwaltung abträglich sein kann 

 



 - 9 - 

 

 eine gewerbsmäßige Dienst- oder Arbeitsleistung darstellt, d. h. eine mit gewisser 

Regelmäßigkeit ausgeübte und zumeist auf ständige Gewinnerzielung ausgerich-

tete Tätigkeit. Eine Nebentätigkeit als Nebenerwerbslandwirt oder -winzer fällt in 

der Regel nicht darunter, weil diese Tätigkeit vom Umfang her weniger auf Ge-

winnerzielung als auf eine angemessene Pflege und Nutzung von Grund und Bo-

den gerichtet ist, oftmals in Fortführung eines ererbten Betriebs. Sie ist dement-

sprechend nicht genehmigungspflichtig, da sie unter keine der enumerativ aufge-

zählten Kategorien genehmigungspflichtiger Nebentätigkeiten fällt, sondern als 

Verwaltung eigenen oder der Nutznießung der Beamtin oder des Beamten unter-

liegenden Vermögens nach § 74 Abs. 1 Nr. 5 HBG gewertet werden kann. 

 

Die Genehmigung kann mit Bedingungen und Auflagen versehen werden. Sie ist zu wi-

derrufen, wenn nachträglich eine Beeinträchtigung dienstlicher Interessen vorliegt, vgl. § 

73 Abs. 3 HBG. 

Die Ausübung einer nicht genehmigungspflichtigen Nebentätigkeit ist gemäß § 74 Abs. 4 

HBG ganz oder teilweise zu untersagen, wenn bei ihrer Ausübung dienstliche Pflichten 

verletzt werden. 

 

10. Ausübung der Nebentätigkeit während/außerhalb der Arbeitszeit  

Gemäß § 75 Abs. 2 Satz 1 HBG dürfen Nebentätigkeiten, die auf Verlangen, Vorschlag 

oder Veranlassung des Dienstherrn ausgeübt werden oder bei denen dieser ein dienstli-

ches Interesse an der Übernahme durch die Beamtin oder den Beamten hat, innerhalb 

der Arbeitszeit ausgeübt werden. Andere Nebentätigkeiten dürfen nur außerhalb der Ar-

beitszeit ausgeübt werden. Ausnahmen dürfen nach Satz 2 nur in besonders begründe-

ten Fällen, insbesondere im öffentlichen Interesse, zugelassen werden, wenn dienstliche 

Gründe nicht entgegenstehen und die versäumte Arbeitszeit nachgeleistet wird. 

 

11. Nebentätigkeit in Selbsthilfeeinrichtungen der Beamtinnen und Beamten 

a) Begriff der Selbsthilfeeinrichtung der Beamtinnen und Beamten 

Eine formelle Anerkennung als Selbsthilfeeinrichtung der Beamtinnen und Beamten gibt 

es in Hessen nicht. Ob eine Einrichtung aktuell als Selbsthilfeeinrichtung im Sinne der 

nebentätigkeitsrechtlichen Bestimmungen einzustufen ist, muss daher im Einzelfall von 
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der zuständigen Dienstbehörde geprüft werden. Dabei sind die im Schreiben des Bun-

desministeriums des Innern vom 5. September 1990, Az.. D I 2 – 210 164/42, aufgestell-

ten Grundsätze anzuwenden: 

Als Selbsthilfeeinrichtung im Sinne des beamtenrechtlichen Nebentätigkeitsrechts ist 

grundsätzlich eine von Beamtinnen und Beamten selbstverwaltete und unterhaltene Or-

ganisation (Selbstverwaltungsgrundsatz) zu verstehen, die allein dem Zweck dient, aus-

schließlich Beamtinnen und Beamten sowie deren Angehörigen oder Hinterbliebenen 

ideelle oder materielle Hilfe zu gewähren (Ausschließlichkeitsgrundsatz). Den Beamtin-

nen und Beamten stehen Richterinnen und Richter sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer des öffentlichen Dienstes gleich. Der Selbstverwaltungsgrundsatz und der Aus-

schließlichkeitsgrundsatz sollen in der Satzung bzw. im Gesellschaftsvertrag verankert 

sein. Dort soll bezüglich des Selbstverwaltungsgrundsatzes geregelt sein, dass die Mit-

glieder oder Gesellschafter der Einrichtung Angehörige des öffentlichen Dienstes sein 

müssen oder dass die willensbildenden Organe ausschließlich oder zumindest mehrheit-

lich von Angehörigen des öffentlichen Dienstes bestimmt sind. Bezüglich des Ausschließ-

lichkeitsgrundsatzes soll sich aus der Satzung oder dem Gesellschaftsvertrag, gegebe-

nenfalls auch aufgrund oder in Verbindung mit den gesetzlichen Grundlagen, ergeben, 

dass die Leistungen und Erträge der Einrichtung ausschließlich Angehörigen des öffentli-

chen Dienstes sowie deren Angehörigen oder Hinterbliebenen zugutekommen. Ohne 

eine entsprechende Festschreibung in der Satzung oder im Gesellschaftsvertrag ist eine 

abschließende Bewertung nicht möglich. Weitere Voraussetzung ist eine eigenständige 

Organisation für die Aufgaben der Einrichtung. Dabei reichen ein spezielles auf die Ange-

hörigen des öffentlichen Dienstes ausgerichtetes Versicherungsangebot in Form speziel-

ler Versicherungstarife und der Vertrieb über eine besondere Außendienstorganisation 

ebenso wenig aus wie die bloße Einrichtung eines Beirats für das „Beamtengeschäft“. 

Auch dürfen neben der Selbsthilfetätigkeit keine weiteren Unternehmenszwecke verfolgt 

werden. 

 

b) Nicht genehmigungspflichtige Nebentätigkeit, Anzeigepflicht 

Die Tätigkeit zur Wahrung von Berufsinteressen in Selbsthilfeeinrichtungen der Beamtin-

nen und Beamten ist grundsätzlich nicht genehmigungspflichtig, § 74 Abs. 1 Nr. 3 HBG. 

Eine schriftliche oder elektronische Anzeigepflicht für eine solche Tätigkeit besteht dann, 

wenn für die Tätigkeit ein Entgelt oder ein geldwerter Vorteil geleistet werden soll. Vor 
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der Aufnahme der Nebentätigkeit sind bei der Anzeige Angaben zu machen über die Art 

der Nebentätigkeit, den zeitlichen Umfang, die Person des Auftrag- bzw. Arbeitgebers 

und die voraussichtliche Höhe des Entgelts oder geldwerten Vorteils, vgl. § 74 Abs. 2 

Satz 1 HBG. 

Auch die Nebentätigkeit von Vertrauensleuten für Selbsthilfeeinrichtungen der Beamtin-

nen und Beamten darf grundsätzlich nicht während der Arbeitszeit ausgeübt werden, vgl. 

Ausführungen in Nr. 10. Die Abwicklung von Versicherungs- und sonstigen Geschäftsan-

gelegenheiten muss daher außerhalb der Arbeitszeit erfolgen, auch wenn die Abwicklung 

nur kurze Zeit in Anspruch nehmen würde. Ein Verstoß wegen des Missbrauchs von Ar-

beitszeit ist nur dann nicht anzunehmen, wenn Vertrauensleute, die während des Diens-

tes wegen ihrer Nebentätigkeit angesprochen werden, lediglich einen Termin für außer-

halb der Arbeitszeit liegende Gespräche und Verhandlungen vereinbaren. 

Die Weitergabe von Anschriften der Bediensteten einschließlich neu eingestellter oder 

einzustellender Bediensteter ohne deren nachweisbare Einwilligung an Vertrauensleute 

von Selbsthilfeeinrichtungen ist unstatthaft, da dies eine Pflichtverletzung (Art. 5 Abs. 1 

b), 6, 7 Datenschutz-Grundverordnung, § 37 Abs. 1 BeamtStG, §§ 90, 93 Abs. 1 Satz 1 

und 2 HBG) darstellt und Selbsthilfeeinrichtungen gegenüber anderen Organisationen 

kein Wettbewerbsvorsprung eingeräumt werden kann. 

 

12. Nachweis über die Höhe der Einkünfte aus Nebentätigkeiten 

Nach § 75 Abs. 4 HBG kann die Beamtin oder der Beamte verpflichtet werden, nach Ab-

lauf jedes Kalenderjahres eine Aufstellung über alle ausgeübten genehmigungspflichti-

gen und anzuzeigenden Nebentätigkeiten und die dafür erhaltenen Entgelte oder geld-

werten Vorteile vorzulegen. In der Landesverwaltung sollte eine Aufstellung regelmäßig 

verlangt werden. 

 

13. Abführungspflicht 

Die Abführungspflicht ist in § 79 Satz 2 Nr. 2 HBG i. V. m. § 3 HNV geregelt. Sie betrifft 

genehmigungspflichtige Nebentätigkeiten im öffentlichen Dienst oder in dem ihm gleich-

stehenden Dienst, auch wenn die Beamtin oder der Beamte nach § 72 Abs. 1 HBG ver-

pflichtet ist, die Nebentätigkeit zu übernehmen oder wenn die Nebentätigkeit durch 

Rechtsvorschrift übertragen worden ist. Darüber hinaus gilt sie auch für Nebentätigkeiten 

außerhalb des öffentlichen Dienstes, die auf Verlangen, Vorschlag oder Veranlassung 
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des Dienstherrn ausgeübt werden. Dabei muss die in einem Kalenderjahr insgesamt be-

zogene Vergütung (d. h. unabhängig von der Dauer der einzelnen Tätigkeit) eine be-

stimmte Höhe übersteigen und zwar bei Beamtinnen und Beamten in den Besoldungs-

gruppen 

 

A 4 bis A 8 3.750 Euro, 

A 9 bis A 12 4.350 Euro, 

A 13 bis A 16, B 1, C 1 bis C 3, W 

1, W 2 und W L1 
4.950 Euro, 

B 2 bis B 5, C 4, W 3, W L2 und W 

L3 
5.550 Euro, 

ab B 6 6.150 Euro 

 

Maßgebend ist die Besoldungs- oder Amtsbezügegruppe am Ende des Kalenderjahres. 

 

Zuvor sind die zur Ausübung der Nebentätigkeit entstandenen notwendigen Aufwendun-

gen für Fahrtkosten sowie für Unterkunft und Verpflegung bis zur nach den reisekosten-

rechtlichen Vorschriften für den vollen Kalendertag vorgesehenen Höhe, für die Inan-

spruchnahme von Einrichtungen, Personal oder Material des Dienstherrn sowie für sons-

tige Hilfeleistungen und selbst beschafftes Material in Abzug zu bringen, sofern für diese 

Aufwendungen kein Auslagenersatz geleistet worden ist. 

 

Der danach über die jeweilige Grenze hinausgehende Betrag ist an den Dienstherrn im 

Hauptamt abzuführen. 

 

Ausnahmen von dieser Abführungspflicht regelt § 4 HNV, wie z. B. für eine Lehr- und Un-

terrichtstätigkeit, die Mitarbeit an Prüfungen, bestimmte Gutachtertätigkeiten. 

 

14. Nutzung von Einrichtungen, Personal und Material des Dienstherrn 

Einrichtungen, Personal und Material des Dienstherrn dürfen gemäß § 75 Abs. 3 HBG 
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nur mit dessen Genehmigung und gegen Entgelt genutzt werden, sofern ein öffentliches 

oder wissenschaftliches Interesse an der Nebentätigkeit besteht. Bei einer Nebentätigkeit 

für den eigenen Dienstherrn ist ein Entgelt nur zu entrichten, wenn für die Nebentätigkeit 

eine Vergütung gewährt wird und der Wert der Inanspruchnahme von Einrichtungen, Per-

sonal und Material bei deren Bemessung unberücksichtigt bleibt. Gemäß § 75 Abs. 3 

Satz 3 HBG muss das Nutzungsentgelt mindestens in Höhe der dem Land Hessen für 

die Benutzung entstandenen Kosten bemessen werden. Nähere Einzelheiten regelt der 

gemeinsame Runderlass „Nutzungsentgelt für die Inanspruchnahme von Personal, Ein-

richtungen und Material des Landes aus Anlass einer Nebentätigkeit“ vom 11.12.2018, 

StAnz. S. 1541). Für das Nutzungsentgelt im Rahmen ärztlicher oder zahnärztlicher Tä-

tigkeiten im Bereich des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst bestehen 

besondere Regelungen. 

 

15. Teilzeitbeschäftigte und beurlaubte Beamtinnen und Beamte 

a) Voraussetzungslose Teilzeitbeschäftigung nach § 62 Abs. 2 HBG 

Nach § 62 Abs. 2 HBG darf dem Antrag auf Teilzeitbeschäftigung nur entsprochen wer-

den, wenn sich die Beamtin oder der Beamtin verpflichtet, während der Teilzeitbeschäfti-

gung außerhalb des Beamtenverhältnisses berufliche Verpflichtungen nur in dem Um-

fang einzugehen, der vollzeitbeschäftigten Beamtinnen und Beamten für die Ausübung 

von Nebentätigkeiten nach den §§ 72 bis 74 HBG gestattet ist. Dabei ist die regelmäßige 

wöchentliche Arbeitszeit von vollzeitbeschäftigten Beamtinnen und Beamten zu Grunde 

zu legen. Die genehmigungspflichtige Nebentätigkeit darf in der Regel acht Stunden in 

der Woche nicht überschreiten (vgl. § 73 Abs. 2 Satz 4 HBG). 

 

b) Teilzeitbeschäftigung aus familiären Gründen nach § 63 HBG und Beurlaubung 

aus familiären Gründen nach § 64 HBG 

Bei Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung aus familiären Gründen werden die Versa-

gungsmöglichkeiten des § 73 Abs. 2 HBG dahingehend erweitert, dass die genehmi-

gungspflichtige Nebentätigkeit dem Zweck der Teilzeitbeschäftigung oder Beurlaubung 

nicht zuwiderlaufen darf (§§ 63 Abs. 5, 64 Abs. 3 HBG). 

 

c) Beurlaubung aus beschäftigungspolitischen Gründen nach § 65 HBG 

Aufgrund der beschäftigungspolitischen Zielsetzung der Vorschrift ist Voraussetzung ei-

ner Bewilligung dieser Beurlaubung nach § 65 Abs. 3 Satz 1 HBG die ausdrückliche 
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Selbstverpflichtung der Beamtin oder des Beamten, auf die Ausübung entgeltlicher Ne-

bentätigkeiten zu verzichten und entgeltliche Tätigkeiten nach § 74 Abs. 1 HBG nur in 

dem Umfang auszuüben, wie er bei Vollzeitbeschäftigung ohne Verletzung dienstlicher 

Pflichten ausgeübt werden könnte. Ausnahmen vom Nebentätigkeitsverzicht bedürfen 

der Genehmigung der zuständigen Dienstbehörde. Sie darf nur erteilt werden, soweit die 

Nebentätigkeit dem Zweck der Bewilligung nicht zuwiderläuft. 

 

16. Tätigkeit nach Beendigung des Beamtenverhältnisses 

Gemäß §§ 41 BeamtStG, 78 HBG haben Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbe-

amte sowie frühere Beamtinnen und Beamte mit Versorgungsbezügen die Ausübung ei-

ner Erwerbstätigkeit oder sonstigen Beschäftigung außerhalb des öffentlichen Dienstes, 

die mit der dienstlichen Tätigkeit in den letzten fünf Jahren vor Beendigung des Beamten-

verhältnisses im Zusammenhang steht und durch die dienstliche Interessen beeinträch-

tigt werden können, vor ihrer Aufnahme der letzten obersten Dienstbehörde schriftlich an-

zuzeigen. Die Anzeigepflicht endet, wenn die Beamtinnen und Beamten mit Erreichen 

der Regelaltersgrenze nach § 33 HBG oder zu einem späteren Zeitpunkt in den Ruhe-

stand treten, drei Jahre nach Beendigung des Beamtenverhältnisses. Wenn das Beam-

tenverhältnis zu einem früheren Zeitpunkt beendet wird, endet die Anzeigepflicht fünf 

Jahre nach Beendigung des Beamtenverhältnisses, spätestens jedoch am Ende des Mo-

nats, in dem das 70. Lebensjahr vollendet wird. 

Die Erwerbstätigkeit oder sonstige Beschäftigung ist zu untersagen, wenn die konkrete 

Besorgnis besteht, dass durch sie dienstliche Interessen beeinträchtigt werden können. 

Die Untersagung ist längstens auf den Zeitraum der Anzeigepflicht zu befristen. 

Die Anzeigepflicht hinsichtlich der Ausübung einer Erwerbstätigkeit oder sonstigen Be-

schäftigung außerhalb des öffentlichen Dienstes, die dienstliche Interessen beeinträchti-

gen kann, wird durch § 78 Abs. 4 HBG entsprechend auf die früheren Beamtinnen und 

Beamten mit Anspruch auf Altersgeld erstreckt. 

Unberührt davon bleibt die Verpflichtung nach § 67 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 HBeamtVG, ge-

genüber der Pensionsbehörde den Bezug und jede Änderung von Einkünften, die sich 

auf die Höhe der Versorgungsbezüge auswirken könnten, anzuzeigen. 

 

17. Verstöße gegen Regelungen des Nebentätigkeitsrechts 

Ein Verstoß gegen die Vorschriften des in den §§ 71 ff HBG geregelten Nebentätigkeits-
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rechts stellt ein Dienstvergehen nach § 47 BeamtStG dar, auf das das Hessische Diszip-

linargesetz (HDG) Anwendung findet, vgl. § 47 Abs. 3 BeamtStG i. V. m. § 2 Abs. 1 HDG. 

 

Anlage: Muster Antrag auf Genehmigung/Anzeige einer Nebentätigkeit/Anzeige ei-

ner Tätigkeit nach Beendigung des Beamtenverhältnisses mit Anlage Vergütung 


